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110 Gespräch bei einem Rechtsanwalt.  Oder: Die Geschichte „Vom Rechtsstaat der Totschweiger“

Rechtsanwalt: Sie wollen, daß ich Ihr Mandat übernehmen. Dann schildern Sie doch mal Ihr Problem.

Mandant: Im Grundsatz geht es darum, daß Sie meine Schadenersatzansprüche gegen eine Staatsbank juristisch durchsetzen sollen. Das eigentliche Problem aber sind meine Beweise.

Rechtsanwalt: Ja, wenn Sie Ihre Ansprüche nicht beweisen können...

Mandant: Nein, darin liegt nicht das Problem. Das Problem ist, ich habe zu viele und zu gute Beweise.

Rechtsanwalt: Zu viele und zu gute Beweise? Wie muß ich denn das verstehen?

Mandant: Das ist recht einfach. Die Beweise, über die ich verfüge, beweisen etwas, was nicht bewiesen werden darf.

Rechtsanwalt: Das müssen Sie mir aber erstmal erklären.

Mandant: Nun, ich verfüge über eine vollständige Kopie der Bankakte einer Sparkasse. Mit den Dokumenten aus dieser Akte kann in höchster Beweisdichte belegt werden, daß alle dort Verantwortlichen, vom Verwaltungsrat, dem der Landrat vorsitzt, bis hin zum kleinen Sachbearbeiter, an vielfachen Fälschungen und Betrügereien mit höchster krimineller Energie beteiligt waren. Damit kann auch bewiesen werden, daß alle gemeinsam, allein zur Vertuschung ihrer fachlichen Unfähigkeit, bereit waren, die Jahresprüfer zu täuschen, mein gut florierendes Geschäft zu ruinieren, enorme Vermögenswerte zu vernichten und nicht zuletzt 150 Arbeitsplätze zu liquidieren.

Rechtsanwalt: Das ist aber doch phantastisch. Endlich einmal kann das bewiesen werden, was ansonsten noch niemandem gelungen ist, obwohl schon oft ähnliches bei Gericht vorgetragen wurde.

Mandant: Ja, das Problem ist nur, die Beweise beweisen noch weitaus mehr.

Rechtsanwalt: Noch mehr? In welcher Hinsicht?

Mandant: Die Sparkassenverantwortlichen waren nicht nur bei der Engagementprüfung und Kreditvergabe von höchster Unfähigkeit gesegnet, auch zum Fälschen hat es nicht gereicht. Die ganze Bande ist bei der jährlichen Prüfung ihres Verbandes aufgeflogen.

Rechtsanwalt: Nur um so besser.

Mandant: Nein, nein. Nicht besser, schlechter.

Rechtsanwalt: Wieso?

Mandant: Da der Verband offenkundig nicht dafür von seinen Mitgliedern bezahlt wird, daß er diese für die bei seiner Prüfung festgestellten Fehler, oder wie in meinem Falle, für verbrecherische Machenschaften, zur Verantwortung zieht oder gar zur Anklage bringt, haben nun Sparkasse und Verband gemeinsam in der Trickkiste des Rechtsstaats nach einer standardisierten Problemlösung gesucht.

Rechtsanwalt: Das ist ja interessant. Das alles können Sie belegen?

Mandant: Das auch. Nur meine Beweise reichen ja noch viel weiter. Denn die von diesen beiden Ganoveninstitutionen gefundene und dann realisierte Lösung sah so aus, daß die Deutsche Ausgleichsbank in die kriminellen Machenschaften eingebunden wurde. Und die sollen Sie für mich verklagen.

Rechtsanwalt: Entschuldigen Sie mal. Die Deutsche Ausgleichsbank untersteht der direkten Weisung des Bundesfinanzministers. Eine solche Bank kann nicht in kriminelle Machenschaften eingebunden werden.

Mandant: Eben. Beginnen Sie nun meine Ausführung zu verstehen, in der ich ansprach, daß ich über Beweise verfüge, die etwas beweisen, was nicht bewiesen werden darf?

Rechtsanwalt: Mmm. Und Sie sind sich sicher, daß dies von Ihnen bewiesen werden kann?

Mandat: Ja, aber es geht noch weiter. Nicht nur, daß die Deutsche Ausgleichsbank Millionenkredite unter Verletzung jeglicher Richtlinien und Gesetze vergeben hat, wobei die Vergaben einzig dazu dienten, die von der Sparkasse bereits ausgezahlten Kredite abzulösen. Auch nicht genug damit, daß die Sparkasse dann mit allen nur erdenklichen kriminellen Mitteln mein Unternehmen in den Konkurs trieb, womit sie die Rückzahlung der Kredite selbst unmöglich machte. Ich besitze nicht nur allen Schriftverkehr und nicht nur die nachträglich verfälschten Sicherheitsabsprachen und Kreditverträge, ich besitze auch alle Kreditausschußprotokolle, ja selbst Kopien von allen Meldungen nach den §§ 10 und 14 des Kreditwesengesetzes, die bekanntlicherweise an die Bankenaufsicht gehen.

Rechtsanwalt: Und was wollen Sie daraus noch beweisen?

Mandant: Es geht nicht darum, was ich beweisen will, sondern darum, was sich selbst schon aus der Vorlage auch nur eines einzigen Vertrages zu einem der Ausgleichsbankkredite automatisch mitbeweist. Das ist überhaupt nicht zu verhindern. 

Rechtsanwalt: Das verstehe ich nicht.

Mandant: Es ist ganz einfach. Wenn die Manipulationen an irgendeiner Stelle, mit irgendeinem Dokument bewiesen werden, allen Manipulationen aber gemein ist, daß sie einzig dazu dienten, im Nachhinein eine Kreditsituation anders darzustellen als sie sich ursprünglich entwickelt hat, so schlagen sich diese nachträglichen Manipulationen zwangsläufig auch in den periodischen gesetzlichen Meldungen nieder. 

Rechtsanwalt: Und was heißt das?

Mandant: Daß all die, die diese Meldungen erhalten, die sind, die als Bankenaufsicht bezeichnet werden. Das bedeutet, daß alle staatlichen Institutionen der Bankenaufsicht die Manipulationen erlaubt, ihnen letztlich damit zugestimmt haben, obwohl sie völlig ungesetzlich und sogar strafbar waren. Also nicht nur die Mitarbeiter der Sparkasse und der Deutschen Ausgleichsbank, sondern auch die aller staatlichen Bankenaufsichtsorganisationen waren problemlos bereit, sich kriminell zu engagieren, wobei sie sogar bereit waren, strafbare Handlungen zu begehen.

Rechtsanwalt: Das ist doch nicht möglich. So etwas kann es doch nicht geben.

Mandant: Nicht kann, sondern darf es nicht geben. Sie beginnen mein Problem zu erkennen. Denn was da so als Bankenaufsicht angesprochen ist, das hat schon Gewicht. Neben der Sparkassenaufsicht im Finanzministerium und dem Sparkassenverband sind das immerhin das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, die Landeszentralbank und, nicht zuletzt, die Deutsche Bundesbank. Sie alle waren bereit, kriminellste Machenschaft zuzulassen und zu decken.

Rechtsanwalt: Ja wo leben wir denn!

Mandant: Ja, aber erst wenn sie alle Beteiligten und Informierten zusammenfassen, erst dann entsteht das vollständige Bild. Das Bild einer Bundesrepublik, die durchzogen ist von kriminellen Strukturen, die wiederum einzig nur von deren politischer Führung, also der Bundesregierung selbst, haben installiert werden können.

Rechtsanwalt: Hören Sie auf. Solche Zustände kann, solche Zustände darf es doch bei uns nicht geben!

Mandant: Ich bin noch immer nicht ganz am Ende meiner Problemschilderung, denn ich habe meine Beweise bereits in mehreren Strafanzeigen und Zivilprozessen der Justiz vorgelegt. Nicht nur Staatsanwälten und Amtsgerichten. Dem gesamten juristischen Instanzenweg bis hin zum Bundesgerichtshof haben meine Beweise vorgelegen. Und ich habe alle Prozesse verloren. Darin haben die Gerichte sogar die eigene Aufforderung zurückgezogen, die Gegenseite solle die Angelegenheit auf dem Vergleichswege bereinigen. Offenkundig eine politische Anweisung, um jeder breiten Veröffentlichung „finanziell vorzubeugen“.

Rechtsanwalt: (grübelt). Sie haben ein Problem. Was Sie beweisen, ist im Kern, daß es nicht nur keinen Rechtsstaat, sondern auch, daß es selbst ein Recht nicht gibt. Und wenn ich das einmal von meiner persönlichen Warte betrachte, so bin ich als Rechtsanwalt in einer solchen Situation überflüssig. Wo es kein Recht gibt, da braucht es auch keinen Rechtsanwalt. Ich müßte stempeln gehen. (grübelt).

Es gibt nur eine Lösung des Problems. Das, was Sie mit Ihren komischen Beweisen belegen, das gibt es einfach nicht, weil es dies nicht geben darf. 

Mandant: So ähnlich haben es die Gerichte auch gesehen. Sie haben das zwar nicht gesagt, dafür haben sie tatkräftig genau diesen Zustand herbeigeführt. Denn alle Gerichte haben als einzigen Weg, um die in diesem Lande tatsächlich herrschenden politischen und rechtlichen Zustände nicht juristisch behandeln zu müssen, den gesehen, daß sie selbst alle von mir vorgelegten Beweisanlagen ganz einfach geschwärzt haben, um parallel dazu auch noch alle Schriftsätze mit den ladungsfähigen Zeugenanschriften zu entfernen, so daß das LG Bonn dann in seinem Urteil schreiben konnte: „Die Klage ist unbegründet“.

Rechtsanwalt: ????

(Detaillierte Dokumentation mit allen Beweisen: „Gegen Domino – die Staatsmafia“, GUWG-Verlag, ISBN: 3-934323-00-6)
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